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Urlaubsansprüche verjähren erst dann, wenn der Arbeitgeber seine Beschäftigten auf den
Urlaubsanspruch hingewiesen und zur Urlaubsnahme aufgefordert hat – so der Europäische
Gerichtshof mit Urteil vom gestrigen Tag (EuGH, Urt. v. 22. September 2022, Az. C-120/21). Damit
liegt es in der Hand des Arbeitgebers die Verjährungsfrist von drei Jahren in Gang zu setzen und die
Geltendmachung von erhöhten Urlaubsabgeltungsansprüchen nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zu vermeiden. Wir beleuchten die Folgen des Urteils für die Praxis:

Sachverhalt

Die Klägerin, vormals Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin in einer Kanzlei, klagte gegen
ihren damaligen Arbeitgeber auf Abgeltung von 101 Urlaubstagen aus 2017 und den Vorjahren. Die
Klägerin hatte wegen hohen Arbeitsaufwands den ihr zustehenden Urlaub nicht vollständig in
Anspruch nehmen können. Der Beklagte hatte die Klägerin weder aufgefordert Urlaub zu nehmen
noch darauf hingewiesen, dass nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder
Übertragungszeitraums verfallen könne. Gegen die Klage verteidigte der Beklagte sich unter
anderem mit dem Einwand der Verjährung. Nachdem das Arbeitsgericht Solingen die Klage in erster
Instanz hinsichtlich der nach nationalem Recht verjährten Urlaubsansprüche abgelehnt hatte, gab
das Landesarbeitsgericht Düsseldorf der Klägerin unter Beachtung unionsrechtlicher Vorgaben
vollumfänglich Recht, weil der Beklagte die Klägerin nicht durch Erfüllung seiner
Mitwirkungsobliegenheiten in die Lage versetzt habe, den Urlaub zu nehmen. Das BAG legte dem
EuGH auf die Revision des Arbeitgebers hin die Frage vor (BAG, EuGH-Vorlage vom 29. September
2020 – 9 AZR 266/20 (A)), ob das Unionsrecht die Verjährung des Urlaubsanspruchs nach Ablauf der
regelmäßigen Verjährungsfrist gestattet, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten nicht durch
entsprechende Aufforderung und Hinweise tatsächlich in die Lage versetzt hat, seinen
Urlaubsanspruch auszuüben.

Die Entscheidung

Nach dem Entscheidungsvorschlag des Generalanwalts des EuGHs ist die gestrige Entscheidung
des EuGHs keine Überraschung, sondern vielmehr Konsequenz der Aufforderungs- und
Hinweisobliegenheiten der Arbeitgeber im Urlaubsrecht. Das BAG hatte 2019 nach Entscheidung des
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EuGHs im Vorabentscheidungsverfahren festgestellt, dass der Anspruch auf den gesetzlichen
Mindesturlaub nur dann am Ende des Kalenderjahres (§ 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG) oder eines
zulässigen Übertragungszeitraums (§ 7 Abs. 3 Satz 3 und Satz 4 BUrlG) erlischt, wenn der
Arbeitgeber den Beschäftigten zuvor in die Lage versetzt hat, seinen Urlaubsanspruch
wahrzunehmen, und der Beschäftigte den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat.
Dies resultiere daraus, dass der Arbeitgeber bei unionskonformer Auslegung des
Bundesurlaubsgesetzes eine Mitwirkungsobliegenheit bei der Verwirklichung des Urlaubsanspruchs
habe. Seither wurde die Frage des (Zeitpunktes des) Erlöschens von Urlaubsansprüchen rege
diskutiert.

Der EuGH stellte in seinem gestrigen Urteil fest, dass es zu einer unrechtmäßigen Bereicherung des
Arbeitgebers führen würde und dem unionsrechtlich verfolgten Zweck des Gesundheitsschutzes des
Beschäftigten zuwiderliefe, wenn sich der Arbeitgeber auf die Verjährung der Ansprüche des
Beschäftigten berufen könne, ohne ihn tatsächlich in die Lage versetzt zu haben, diese Ansprüche
wahrzunehmen. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit durch Verjährung von Ansprüchen ist nicht
gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber sich aufgrund seines eigenen Versäumnisses hinsichtlich der
Aufforderungs- und Hinweispflicht solchen Ansprüchen gegenübergestellt sieht. Die Folge ist, dass
Urlaubsansprüche nicht verfallen oder verjähren und damit jederzeit, spätestens bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses in Form eines Urlaubsabgeltungsanspruchs, geltend gemacht werden können,
wenn der Hinweis sowie die Aufforderung des Arbeitgebers unterbleiben. Der EuGH legt mit dieser
Entscheidung von der nationalen Regelung zum Verjährungsbeginn (§ 199 Abs. 1 BGB)
abweichende Parameter für die Verjährung von Urlaubsansprüchen fest. Keine Aussage trifft der
EuGH in seinem Urteil hingegen zu der Verjährung von Urlaubsabgeltungsansprüchen. Ein solcher
Geldanspruch entsteht mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Höhe des noch offenen und nicht
verfallenen/verjährten Urlaubsanspruchs. Für den Urlaubsabgeltungsanspruch gelten jedoch
weiterhin die üblichen nationalen Regelungen zum Verjährungsbeginn, d.h. Beginn mit Ende des
Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis beendet wurde.

Entsprechendes gilt auch für den Verfall von Urlaubsansprüchen bei langzeiterkrankten
Beschäftigten – so der EuGH gestern in einer weiteren Vorabentscheidung (Urt. v. 22. September
2022, Az. C-518/20 und C-727/70). Nach Rechtsprechung des BAG (Urt. v. 7. August 2012 – 9 AZR
353/10) verfallen gesetzliche Urlaubsansprüche im Einklang mit Unionsrecht bei fortdauernder
Arbeitsunfähigkeit 15 Monate nach Ende Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. Tritt die
Arbeitsunfähigkeit allerdings – und dies ist entscheidend – erst im laufenden Urlaubsjahr ein, komme
laut EuGH ein Verfall des Urlaubsanspruchs aus diesem Jahr abermals nur in Betracht, wenn der
Arbeitgeber zuvor über den Urlaubsanspruch unterrichtet habe.

Schlüsse Aus Dem Urteil

Hinsichtlich der bereits diskutierten Flutwelle von Urlaubsabgeltungsansprüche gilt Entwarnung.
Urlaubsabgeltungsansprüche verjähren nach wie vor drei Jahre nach Ende des Jahres, indem das
Arbeitsverhältnis beendet wurde. Die gestrige Rechtsprechung des EuGHs kann allenfalls dazu
führen, dass der rechtzeitig geltend gemachte Urlaubsabgeltungsanspruch aufgrund Ausbleibens des
Verfalls/der Verjährung des Urlaubsanspruchs während des laufenden Arbeitsverhältnisses höher ist,
weil der Arbeitgeber nicht über den Urlaubsanspruch unterrichtet und zur Urlaubsnahme aufgefordert
hat. Arbeitgebern ist daher dringend geraten ihren Beschäftigten klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass
der Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder Übertragungszeitraums verfällt, wenn er nicht
beantragt wird und sie dazu aufzufordern, ihren Urlaub zu nehmen.

Unklar sind die Folgen bei längerer Arbeitsunfähigkeit (AU). Aus unserer Sicht ergibt sich kein
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Handlungsbedarf bei einer während des gesamten Urlaubsjahres bestehenden AU, da die EuGH
Entscheidung nur zur Konstellation erging, dass die AU während des Urlaubsjahres eintrat und der
Arbeitnehmer noch Urlaub hätte nehmen können. Wenn man den EuGH ernst nimmt, wäre
Arbeitgebern zu raten, die Unterrichtung am Jahresanfang zu machen, weil nicht feststeht, ob ein
Mitarbeiter noch erkrankt. Diese Meldung verfehlt dann aber völlig den Zweck. Hier wird man die
Konkretisierung durch das BAG abwarten müssen. In jeden Fall sollte eine entsprechende
Dokumentation der Unterrichtung erfolgen, die bis zu drei Jahre nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses aufbewahrt werden muss.

Bezüglich der Ausschlussfrist für Urlaubsabgeltungsansprüche bleibt alles beim Alten. Ein Anspruch
auf Urlaubsabgeltung kann aufgrund einer wirksamen Ausschlussfrist verfallen (BAG, Urt. V. 24. Mai
2022 – 9 AZR 461/21). Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber seinen Aufforderungs- und
Hinweisobliegenheiten nicht nachgekommen ist.
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